
v. 2.8, 04.02.2025, wm 

Antrag zur Aufnahme in die 
 

Titel/Vorname:   Nachname:   
 
Beruf:   Geburtsdatum:   
 
Straße Nr.:   PLZ Ort:   
 
Telefon:   Mobil:   
 
Staatsangehörig:   E-Mail:   

 

  Ich beantrage die Aufnahme in die Königlich privilegierte Schützengesellschaft Nassenbeuren.  
Für die Höhe der Aufnahme-, Ausweis-, Verbands- und Mitgliedsgebühren siehe Aushang. 

  Antrag als Erstmitglied in der Schützengesellschaft, bisher in keinem anderen Schützenverein Mitglied. Oder 
  Antrag als Zweitmitglied, da bereits Mitglied eines anderen Schützenvereins im BSSB. Oder 
  Antrag als Erstmitglied, bestehende Mitgliedschaft im anderen Schützenverein umwandeln in Zweitmitglied-
schaft. In beiden Fällen: 
Nr. des Vereins:   Vereinsname:   
 
  Fürsprecher in der Schützengesellschaft:  Name:   
  Ein aktuelles Portrait/Passfoto gedruckt oder elektronisch liegt diesem Antrag bei. 
  Das ausgefüllte und unterschriebene SEPA-Lastschriftmandat liegt bei. 
  Ein aktuelles polizeiliches Führungszeugnis ab 14 J. oder ggfs. Kopien eigener Waffenbesitzkarten liegen bei. 
 
  Hiermit erkläre ich, dass gegen mich kein Waffenbesitz- bzw. Waffenumgangsverbot ausgesprochen wurde. 
Ich bin nicht vorbestraft, war nicht in den letzten 5 Jahren wegen Gewalttätigkeit in polizeilichem Gewahrsam, 
wurde in den letzten 10 Jahren nicht wegen Straftaten rechtskräftig verurteilt, bin nicht Mitglied in einem 
verbotenen Verein oder in einer verfassungswidrigen Partei. Ich bin weder in meiner Geschäftsfähigkeit 
beschränkt, geschäftsunfähig, abhängig von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln noch psychisch 
krank oder debil. Ich leide an keinen Krankheiten, die mich für den Schießsport einschränken. Mir ist klar, dass 
bei Falschangaben eine Mitgliedschaft in der Schützengesellschaft nicht begründet werden kann. 
 
  Die Gesellschaft betreibt den Schießsport und sportliche Wettkämpfe nach Sportordnungen von DSB/BSSB 
und BDS. Als Mitglied halte ich mich an diese Sportordnungen, die Schießstandordnung und die Satzung der 
Gesellschaft. Mir ist bewusst, dass außer dem Mitgliedsbeitrag auch Leistungen zur Förderung und Erhalt des 
Sports, des Schützenwesens, der Schützengesellschaft und des Gesellschaftslebens von mir erwartet werden. 
 
  Datenschutz: ich bin einverstanden mit der Verarbeitung und Veröffentlichung meiner Daten, insbesondere 
in der Aufnahmeprozedur, bei Meldungen an Verbände und Behörden; bei Wettkampfteilname mit Meldung, 
in Ergebnislisten, im Aushang und im Internet. Meine Daten werden an sonstige Dritte nicht weitergegeben. 
 
Der Antrag wird mindestens 3 Wochen am Mitgliederaushang im Schützenheim veröffentlicht. Der Beschluss 
für die Annahme oder Ablehnung wird anschließend in einer Ausschusssitzung mit dem Schützenmeisteramt 
gefällt. Die Wartezeit kann 6 Monate oder länger betragen. In dieser Probezeit (und danach) erwartet die 
Schützengesellschaft rege Teilnahme am sportlichen Schießen. Für Details siehe Website und Terminkalender. 
 
Neumitglieder werden nach Annahme an den BSSB gemeldet und über diesen versichert. Versicherungsschutz 
besteht frühestens ab Anmeldung beim BSSB und Erhalt des Schützenausweises! Eine Bedürfnisbestätigung 
kann frühestens nach 12 Monaten nach der Verbandsmeldung bei regelmäßiger Teilnahme am Schießbetrieb 
erfolgen. Ein Schießbuch ist zu führen! 
Diesen Antrag zusammen mit den Anhängen beim Sportleiter oder Schützenmeister abgeben. 
Kündigungen sind schriftlich mit einer Frist von 3 Monaten zum Jahresende einzureichen. 
 

______________________________________________________________________________ 

Ort, Datum und Unterschrift 
Intern: Eingang:   Unterlagen:   Aushang:   

Sitzungsdatum:    Ergebnis:   Bekanntgabe:    

Datum ZMI:    Eingang Ausweis:    Aushändigung:    


